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Vor wenigen Tagen entschied der 
Europäische Gerichtshof (EUGH) er-
neut in Sachen Anerkennung von Be-
reitschaftszeit als Arbeitszeit.

Es haben uns einige Anfragen in 
dieser kurzen Zeit erreicht, weshalb 
wir Klarheit verschaffen möchten. Der 
verhandelte Fall ist eher nicht für die 
polizeiliche Arbeitszeitgestaltung an-
wendbar. Jedoch macht er deutlich, 
dass das Thema europaweit aktuell 
ist.

Sind Bereitschaftsdienste als Ar-
beitszeit zu werten? 

Auslöser war die Klage eines bel-
gischen Feuerwehrmanns. Dieser ar-
beitet seit 1981 als freiwilliger Feuer-
wehrmann und ist darüber hinaus 
Angestellter eines Privatunterneh-
mens. Er hatte pro Monat eine Wo-
che Rufbereitschaft und zwar abends 
und am Wochenende. Der Mann 
pochte in seiner Klage, dass seine zu 
Hause geleisteten Bereitschafts-
dienste als Arbeitszeit anzusehen 
seien. 

Das EuGH hat im Fall des Feuer-
wehrmannes geurteilt: Ja, es ist Ar-
beitszeit. 

Die Richter stellten klar, dass es 
als Arbeitszeit anzusehen ist, 
wenn der Feuerwehrmann, wie vom 
Arbeitgeber vorgegeben, im Falle ei-
nes Notrufs binnen acht Minuten auf 
der Wache sein muss.

Sie begründeten dies damit, dass 
sich der Mann in diesen Zeiten nur 
eingeschränkt anderen Tätigkeiten 
widmen könne. Das unterscheide sich 
deutlich von Arbeitnehmern, die 
während Bereitschaftsdiensten für 
den Arbeitgeber lediglich erreichbar 
sein müssen.

Wie ist der Bereitschaftsdienst in 
Deutschland geregelt? 

In Deutschland unterscheidet die 
Rechtsprechung zwischen drei Arten 
von Bereitschaften: Arbeitsbereit-
schaft, Bereitschaftsdienst und Rufbe-
reitschaft. 

Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit – 
Der Europäische Gerichtshof entscheidet erneut!

Arbeitsbereitschaft (im Bereich 
der Polizei nicht gegeben): 

Die Richter definieren das als „Zeit 
wacher Aufmerksamkeit im Zustand 
der Entspannung“. Der Arbeitnehmer 
muss sich an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufhalten. Das kann 
sowohl im Betrieb als auch außerhalb 
sein. Wenn es etwas zu tun gibt, muss 
der Arbeitnehmer von sich aus tätig 
werden. Zum Beispiel: der Lkw-Fah-
rer, der während des Be- und Entla-
dens auf die Weiterfahrt wartet. 

Bereitschaftsdienst: 
Der Arbeitnehmer muss hier nur 

auf Anforderung tätig werden.  
Zum Beispiel: Die Kolleginnen und 

Kollegen der Einsatzeinheiten die 
sich an einem vom Dienstherren be-
stimmten Ort aufhalten müssen um 
für einen Einsatz zur Verfügung zu 
stehen und bei denen eine spezielle 
Anordnung von Bereitschaft vorliegt. 

Vergütung bei der Polizei-BW hier: 
1:1 der geleisteten Stunden.

Rufbereitschaft: „Der Arbeitneh-
mer kann seinen Aufenthaltsort frei 
wählen“.  

Zum Beispiel: Die Kolleginnen und 
Kollegen des Kriminaldauerdienstes 
oder unserer Spezialeinheiten. Er 
muss aber jederzeit erreichbar sein, 
um auf Abruf des Arbeitgebers „als-
bald“ arbeiten zu können.                                                                                                              
Vergütung bei der Polizei-BW hier, 
1:8 der geleisteten Stunden.

Im vorliegenden Fall sind also zwei 
Punkte ausschlaggebend für die Ent-
scheidung der Richter in Brüssel, dass 
es sich um Arbeitszeit und nicht nur 
um Rufbereitschaft handelt:
•  einmal die kurze Zeit in der der 

Feuerwehrmann innerhalb von 8 
Minuten auf der Wache sein musste, 
also so gut wie keine freie Wahl des 
Aufenthaltsorts hatte                                                                                                                             
und 

•  dass er sich in der Bereitschaftszeit 
nur eingeschränkt anderen Tätig-
keiten widmen kann 

Diese Paramater könnten auch zum 
Beispiel auch auf unsere Kolleginnen 
und Kollegen der Kriminalpolizei (so-
weit dort Rufbereitschaft vorherr-
schend ist) oder gar des Spezialein-
satzkommandos (SEK) zutreffen.
•  sie können ihren Aufenthaltsort 

zwar frei wählen da sie nur „als-
bald“ mit ihrer Arbeit beginnen 
müssen, doch wird selbstverständ-
lich auch hier erwartet, dass sie dies 
schnellstmöglich tun

und
•  auch sie können nur eingeschränkt 

anderen Tätigkeiten nachgehen  

Man stelle sich vor eine Kollegin/
ein Kollege der Kriminaltechnik in 
Rufbereitschaft  wird zu einem Tö-
tungsdelikt gerufen, stellt daraufhin 
seine Tapezier-/Malerarbeiten ein, 
räumt noch auf damit niemand über 
sein Werkzeug stolpert und sich ver-
letzt, reinigt seine Hände mit Far-
bentferner, duscht, zieht sich um und 
fährt dann zum Einsatz. 

Foto: GdP BW, © Harald Vogel
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AUS DER REDAktiON

 Die Landesredaktion ist unter der 
E-Mail-Adresse redaktion@gdp-bw.
de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der Deut-
schen Polizei – Landesjournal BW – 
sowie in der Digit@l veröffentlicht 
werden sollen, an diese E-Mail- 
Adresse senden. In dringenden Fäl-
len erreicht Ihr uns auch unter der 
Mobilnummer 01 73/3 00 54 43.

Der Redaktionsschluss für die 
Mai-Ausgabe 2018 des Landesjour-
nals Baden-Württemberg ist am 
Montag, dem 2. April 2018, für die 
Juni-Ausgabe ist er am Montag, dem 
7. Mai 2018.

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Zur einfacheren 
Bearbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten 
ohne Fotos, diese bitte separat zusen-
den.   Andreas Heck
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Eine Geiselnahme, ein Amoklauf 
oder ein terroristischer Anschlag. 
Dies sind Szenarien, die nicht in 
den Bereich der Phantasie gehören, 
sondern zunehmend zu dem auch 
durch die Politik befürchteten und 
erwarteten polizeilichen Alltag.  
Und dann fährt ein SEK Beamter  
vom Theaterbesuch nach Hause 
oder zur Dienststelle und lässt sein 
Frau zurück. Oder er verlässt eine 
andere kulturelle oder sportliche 
Veranstaltung und lässt seine Kin-
der zurück?

Das wäre „alsbald“ und würde 
dies gemacht, hätte der Beamte, der 
sich ohne schuldhaftes Verzögern so 
viel Zeit lässt, ein beamtenrechtli-
ches Problem.

Ich denke das ist so nicht vorstell-
bar und entspricht mit Sicherheit 
auch nicht dem persönlichen und 
beruflichen Selbstverständnis der 
Kolleginnen und Kollegen der Poli-
zei des Landes Baden-Württem-
berg. 

Dies macht sich der Dienstherr 
zunutze. Er weiß um das dienstliche 
Engagement unserer Kolleginnen 
und Kollegen und verzichtet des-
halb auf die Anordnung von Bereit-
schaftszeit. Nicht weil er zeitliche 
Freiräume schaffen möchte, sondern 
um Geld zu sparen!

Fortsetzung von Seite 1
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Leider haben baden-württember-
gische Verwaltungsgerichte anders 
entschieden. Sie haben nach meiner 
festen Überzeugung die Situation 
wirklichkeitsfremd gesehen. Viel-
leicht gelingt es durch politischen 
Druck und nachhaltige Thematisie-
rung den Dienstherrn zu einer Ver-
änderung seiner Sichtweise zu be-
wegen. Dann wäre der Gang zu den 
Verwaltungsgerichten obsolet.

Redlichkeit und Ehrlichkeit in 
der Polizei und der Politik:

Aus diesem Grund fordert die Ge-
werkschaft der Polizei, dass alle 
Dienste und Dienstleistungen die 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
für den Dienstherrn erbringen 1:1 
vergütet werden. Im Falle der An-
ordnung einer Rufbereitschaft muss 
der Dienstherr im Voraus eine Reak-
tionszeit festlegen, bis wann nach 
Alarmierung die Arbeit aufzuneh-
men ist. Nur damit ist Rechtssicher-
heit für beide Seiten gewährleistet. 

Niemand kann seinen Aufent-
haltsort frei wählen und sich dabei 
uneingeschränkt anderen Tätigkei-
ten widmen, wenn er im Notfall zum 
Dienst herangezogen wird und die-
sen schnellstmöglich aufnehmen 
soll/will.

Wir reden Klartext – auch wenn 
dies dem einen oder anderen in der 
Politik oder im Ministerium nicht 
passt. 

Foto: Adobe Stock, © bluedesign
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Auch ohne gesetzliche oder tarifli-
che Regelung verfällt der Urlaub zum 
31. 3. des übernächsten Jahres: Bun-
desarbeitsgericht (Urteil vom 7. 8. 
2012, 9 AZR 353/10).

Im Allgemeinen verfällt der gesetz-
liche Urlaub ersatzlos, wenn er nicht 
bis zum Jahresende genommen wird. 
Das gilt aber nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) und des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) nicht für den Urlaub, den 
Arbeitnehmer wegen einer Erkran-
kung nicht nehmen konnten. 

Nach der Entscheidung des Eu-
GHs vom 22. 11. 2011 (EuGH, Urteil 
vom 22. 11. 2011, C-214/10 - KHS 
gg. Schulte) ist eine Ansammlung 
von Urlaubsansprüchen über meh-
rere Jahre nicht geboten und eine 
nationale Regelung mit einer Be-
grenzung des Übertragungszeit-
raums von 15 Monaten unionsrecht-
lich nicht zu beanstanden (gerechnet 
ab dem Ende des Urlaubsjahres). 
Eine solche zeitliche Begrenzung 
des Urlaubsschutzes in Krankheits-
fällen hielt der EuGH für europa-
rechtlich zulässig. 

Wie diese Begrenzung in Deutsch-
land umgesetzt werden könnte, ist 
seit diesem Urteil umstritten. Denn 
das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
enthält eine solche Spezialregelung 
für Krankheitsfälle nicht. Trotzdem 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
in einem Grundsatzurteil vom heuti-
gen Tage zugunsten der Arbeitgeber-
seite entschieden, dass der in Krank-
heitsfällen „angesparte“ Urlaub 
allgemein, d. h. auch ohne eine tarif-
vertragliche Regelung, 15 Monate 
nach dem Ende des Urlaubsjahres 
verfällt, d. h. zum 31. 3. des über-
nächsten Jahres (BAG, Urteil vom 
7. 8. 2012, 9 AZR 353/10).

Bsp.: Der Streitfall: Lange erkrank-
te Arbeitnehmerin bezieht Erwerbs-
unfähigkeitsrente und möchte für vier 
Jahre und drei Monate Urlaubsabgel-
tung.

Hier ging es um eine schwerbehin-
derte Arbeitnehmerin mit einem Grad 
der Behinderung von 50. Sie war vom 
1. 7. 2001 bis zum 31. 3. 2009 in einer 
Rehabilitationsklinik beschäftigt. Im 
Jahr 2004 erkrankte sie und ab Mitte 
Dezember 2004 bezog sie eine befris-

Achtung: Urlaubsansprüche ...
...  gehen bei längerer durchgehender Arbeitsunfähigkeit spätestens 15 Monate nach Ende des 

Urlaubsjahres unter und sind bei einer späteren Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht abzugelten.

Foto: GdP BW, © Sybille Pilger

Foto: Adobe Stock, © stockpics

tete Rente wegen Erwerbsminde-
rung. Daher nahm sie bis zum Aus-
scheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
am 31. 3. 2009 ihre Arbeit nicht mehr 
auf. 

Da der Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) auf das Arbeits-
verhältnis anzuwenden war, ruhte 
das Arbeitsverhältnis während des 
Rentenbezugs. Außerdem sieht der 
TVöD vor, dass während eines sol-
chen Ruhens der Urlaub (einschließ-
lich eines etwaigen tariflichen Zusatz- 

urlaubs) für jeden Kalendermonat des 
Ruhens um ein Zwölftel gekürzt wird.

Die Arbeitnehmerin verlangte für 
die Jahre 2005 bis 2009 Abgeltung 
von insgesamt 149 Urlaubstagen, im-
merhin 18 841,05 Euro brutto. Das Ar-
beitsgericht Freiburg (Urteil vom 
21. 7. 2009, 7 Ca 198/09) und das Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Baden-Würt-
temberg gaben der Klage überwie-
gend statt: Sie verurteilten den 

Fortsetzung auf Seite 4
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Arbeitgeber zur Abgeltung des ge-
setzlichen Erholungsurlaubs von 20 
Tagen pro Jahr und des fünftägigen 
Zusatzurlaubs für schwerbehinderte 
Menschen, d. h. zur Zahlung einer 
Urlaubsabgeltung von 13 403,70 
Euro brutto (LAG Baden-Württem-
berg, Urteil vom 29. 4. 2010, 11 Sa 
64/09).

Das LAG begründete seine Ent-
scheidung im Wesentlichen mit dem 
Schultz-Hoff-Urteil des EuGHs. Au-
ßerdem meinte es, eine allgemeine 
zeitliche Begrenzung des Ansam-
melns von Urlaub bei langer Krank-
heit sei dem BUrlG nicht zu entneh-
men. Und auch das vom TVöD 
angeordnete „Ruhen“ des Arbeits-
verhältnisses infolge der Berentung 
führte nach Ansicht des LAG nicht 

dazu, dass die Arbeitnehmerin keine 
Urlaubsansprüche für die Dauer ih-
rer Erwerbsunfähigkeit ansammeln 
konnte. Denn zwischen Arbeitsunfä-
higkeit und Erwerbsunfähigkeit be-
steht kein großer Unterschied, so- 
dass das Schultz-Hoff-Urteil des 
EuGHs auch auf Fälle der Erwerbs-
unfähigkeit anzuwenden ist, so das 
LAG.

Davon konnte sich die Klägerin 
aber letztlich „nichts kaufen“, denn 
die zu ihren Gunsten angesammel-
ten Urlaubsansprüche gingen laut 
BAG jeweils zum 31. 3. des über-
nächsten Jahres unter. Konkret ver-
fielen die Urlaubsansprüche für 
2005 am 31. 3. 2007, die Urlaubsan-
sprüche für 2006 am 31. 3. 2008 und 
die Urlaubsansprüche für 2007 am 
31. März 2009. Übrig blieben daher 
nur die Urlaubsansprüche für 2008 

Fortsetzung von Seite 3 und für das erste Quartal 2009. Da-
her sprach das BAG der Arbeitneh-
merin letztlich nur 3919,95 Euro 
brutto zu.

Fazit: Die Linie des BAG ist damit 
klar. Der Arbeitnehmer kann lange 
Jahre krank sein und/oder eine 
Rente wegen Erwerbsminderung 
beziehen (sodass sein Arbeitsver-
hältnis „ruht“): Er erwirbt für jedes 
Jahr der Krankheit bzw. des Renten-
bezugs seinen vollen gesetzlichen 
Urlaubsanspruch sowie seinen Zu-
satzurlaub als Schwerbehinderter. 
Diese Ansprüche gehen aber ziem-
lich rasch wieder unter, nämlich 
zum 31. 3. des übernächsten Jahres. 
Damit gilt nach der Rechtsprechung 
des BAG eine allgemeine „gesetzli-
che“ 15-Monats-Grenze für das An-
sammeln von Urlaubsansprüchen 
bei langer Krankheit.

Die Bundestarifkommission des 
öffentlichen Dienstes hat am 8. Feb-
ruar folgende Forderungen be-
schlossen: 

1. Entgelterhöhungen
a)  Die Tabellenentgelte der Beschäf-

tigten sollen um 6,0 Prozent, min-
destens aber um 200 Euro monat-
lich erhöht werden.

b)   Die Entgelte der Auszubildenden 
und Praktikantinnen/Praktikanten 
sollen um 100 Euro monatlich er-
höht werden.

c)  Die Laufzeit der Regelungen zu 
a und b soll zwölf Monate betragen.

d)  Der Nachtarbeitszuschlag im Be-
sonderen Teil Krankenhäuser soll 
auf 20 Prozent angehoben werden.

2. Auszubildende und Praktikan-
tinnen/Praktikanten
a)  Die Ausbildungsbedingungen der 

bisher nicht tariflich geregelten 
Ausbildungs- und Praktikumsver-
hältnisse sollen in Anlehnung an 
den TVAöD bzw. TVPöD tarifiert 
werden.

Die Gewerkschaft der Polizei be-
grüßt, dass die neue Koalition Tarif-
abschlüsse (TVöD) grundsätzlich 
gleich auf die Beamtenbesoldung 
übertragen will. Foto: Adobe Stock, © stockpics

tarif- und Besoldungsrunde 2018 Bund/VkA
„Daher wird die bevorstehende Ta-

rifrunde nicht nur von rund 2,2 Millio-
nen Tarifbeschäftigten bei Bund, 
Städten, Gemeinden und kommuna-
len Unternehmen, sondern auch von 
rund 350 000 Beamtinnen und Beam-
ten und 180 000 Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfängern des Bun-
des mit Spannung erwartet.“

b)  Die Vorschrift zur Übernahme der 
Auszubildenden nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung soll 
wieder in Kraft gesetzt werden.

Bundestarifkommission des öffentli-
chen Dienstes (öD) unter Beteiligung 
der Gewerkschaften GdP, GEW und 
IG BAU sowie der dbb Tarifunion. 
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 zahlreiche Ehrungen und die 
Wahl eines neuen Vorsitzenden 
brachte die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung der Bezirksgruppe 
Reutlingen am 31. Januar. Sascha 
Rogge ist nun Vorsitzender von über 
700 mitgliedern.

Metzingen/Reutlingen (sr).
Nach über 22 Jahren hat Michael 

Rieder seinen Platz an der Spitze der 
Bezirksgruppe Reutlingen freige-
macht und an Sascha Rogge überge-
ben. Michael Rieder blickte in seiner 
letzten Jahreshauptversammlung als 
Vorsitzender auf das vergangene Jahr 
und ließ, wie später auch Hans-Jür-
gen Kirstein, Kritik an den Plänen der 
Landesregierung (Dienstpostenbe-
wertung, Bereitschaftszeiten Kripo 
etc.) verlauten. 

Die Kassenlage der Bezirksgruppe 
Reutlingen wurde vom Kassierer Gui-
do Maucher vorgestellt und war äu-
ßerst zufriedenstellend.

Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe 
Reutlingen

Der neue und der alte Vorsitzende (v. l.): 
Sascha Rogge übernahm nach über 
22 Jahren von michael Rieder.

Der neue Vorsitzende hatte dann als 
„erste Amtshandlung“ gleich die ehren-
volle Aufgabe, verdienten und langjäh-
rigen Mitgliedern der GdP Baden-Würt-
temberg ihre Ehrenurkunden nebst 
dazugehörender Ehrennadel und eines 
kleinen Präsentes der Bezirksgruppe zu 
übergeben. Insgesamt konnten 38 Eh-
rungen für 25 Jahre, 33 für 40 Jahre, sie-
ben für 50 Jahre, drei für 60 Jahre und je 

eine Ehrung für 65 und 70 Jahre Zuge-
hörigkeit zu einer demokratischen Ge-
werkschaft durchgeführt werden.

Anschließend klang die Mitglieder-
versammlung bei angeregten Gesprä-
chen in gemütlicher Runde aus.

Zur Person des neuen Vorsitzenden: 
Sascha Rogge ist 45 Jahre alt, verheira-
tet und Vater zweier Kinder. 1989 trat 
er bei der BPH 36 auf dem Hechinger 
Lindich (unter dem späteren Landes-
vorsitzenden Rüdiger May) in die GdP 
ein und ist seither überzeugtes Mit-
glied. Im Anschluss an den Fachlehr-
gang mittlerer Dienst ging es nach 
Stuttgart. 1996 wurde er heimatnah 
zum Polizeirevier Reutlingen versetzt, 
wo er seither seinen Dienst versieht. 
Nach insgesamt über 15 Jahren 
Schichtdienst ging es dann 2008 zu-
nächst zur O-Klasse nach Biberach und 
anschließend zum Studium an die 
HfPol nach Villingen-Schwenningen. 
Seit 2012 versieht Sascha Rogge seinen 
Dienst beim Polizeiposten Reutlingen-
Nord als Jugendsachbearbeiter.

NAcHRUF mAx SPERLiNG
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SENiORENSEmiNAR „VORBEREitUNG AUF DEN RUHEStAND“

Liebe GdP-Mitglieder,

seid ihr umgezogen und habt eine 
neue Wohnadresse?

Dann vergesst nicht, dies der GdP-
Geschäftsstelle mitzuteilen, damit 
künftig die Zeitschrift „Deutsche Poli-
zei“ und auch andere Post an eure 
neue Adresse gesendet werden kann.

Auch für alle anderen Verände-
rungsmitteilungen, sei es ihr geht in 
Elternzeit, arbeitet künftig Teilzeit, 
habt die Dienststelle gewechselt, 
wurdet befördert oder höhergruppiert 
etc.:

Eine kurze Mail oder Fax genügt.
Sendet dies bitte:
 per Mail an: mitgliederabteilung@
gdp-bw.de  
 per Fax an: 0 70 42/8 79-1 02 07 
oder
 per Post an: Gewerkschaft der Poli-
zei – Mitgliederverwaltung –  
Maybachstr. 2, 71735 Eberdingen

AUS DER mitGLiEDER-
VERWALtUNG

Am 7. 12. 2017 fand in der 
Brauereigaststätte Dinkela-
cker in Stuttgart ein Treffen 
mit dem Landesvorsitzenden 
Hans-Jürgen Kirstein statt, 
zu dem die GdP-Kreisgruppe 
Stuttgart, Amt für öffentliche 
Ordnung, Städtischer Voll-
zugsdienst eingeladen hatte. 

Es wurden allgemeine ak-
tuelle Themen des Städti-
schen Vollzugsdienstes be-
handelt, die zu 
regem Gedankenaustausch 
führten. 

Die erfolgreiche Veranstal-
tung fand in dieser Form zum 
ersten Mal statt und endete 
mit einem gemeinsamen 
Abendessen.   

treffen der Bezirksgruppe Stuttgart, 
Amt für öffentliche Ordnung und dem 

Landesvorsitzenden kirstein

AUS DEN BEziRkSGRUPPEN
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AUS DER FRAUENGRUPPE / LANDESFRAUENVORStAND

Am 24. Februar 2018 lud der DGB-
Baden-Württemberg zum 12. Arbeit-
nehmerinnenempfang ins Foyer des 
Willi-Bleicher-Haus in Stuttgart ein.

Der Krankheitswelle geschuldet, tra-
fen sich nur etwa 50 Gewerkschafterin-
nen und einige wenige Gewerkschaf-
ter an diesem klirrend kalten Wintertag. 
Für die GdP BW war Simone Stauder 
vom Landesfrauenvorstand anwesend. 
Im Rahmen der Begrüßung fand unmit-
telbar ein reger Austausch mit Vertre-
terinnen anderer Gewerkschaften statt.

Im Fokus stand dieses Jahr die For-
derung auf das Recht nach mehr Mit-
bestimmung für Frauen in den politi-
schen Gremien.

Warm wurde es den Teilnehmenden 
bei der Auftaktrede der stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Gabriele 
Frenzer-Wolf, die zunächst die gewerk-
schaftlichen Erfolge beleuchtete und 
mit einem Streifzug durch den neuen 
Koalitionsvertrag der „GroKo“ aber 
auch „bitteren Pillen“ für die frauenpo-
litische Zukunft sichtbar machte. Die 
Worte „mutlos und zaghaft“ waren in 
diesem Zusammenhang zu hören.

Zentrales Thema im Jubiläumsjahr 
zum 100-jährigen Wahlrecht für Frau-
en ist und bleibt die von der grün-
schwarzen Landesregierung verkün-
dete Absichtserklärung im 
Koalitionsvertrag: „Damit der Landtag 
die baden-württembergische Gesell-
schaft künftig in ihrer ganzen Breite 
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Erika Bock, Bezirksfrauenrat ver.di, und 
Simone Stauder, GdP-Landesfrauenvorstand, 
im Gespräch.
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besser abbildet, werden wir ein Perso-
nalisiertes Verhältniswahlrecht mit ei-
ner geschlossenen Landesliste einfüh-
ren.“ Mit der Novellierung des 
Landtagswahlrechts soll eine Erhö-
hung des Frauenanteils im Landtag er-
reicht werden!

Nun, so Gabi Frenzer-Wolf, wolle die 
CDU nichts von Vertragstreue wissen. 

Der von den Grünen vorgeschlagene 
Kompromiss sei nicht optimal, stelle 
aber eine Diskussionsgrundlage dar.

Als Gastrednerinnen konnten die 
stellvertretende Vorsitzende des Lan-
desfrauenrats Baden-Württemberg, 
Saskia Ulmer, und vom Wirtschaftsmi-
nisterium Dr. Birgit Buschmann, Leite-
rin des Referats Wirtschaft und Gleich-
stellung, begrüßt werden.

Frau Dr. Buschmann knüpfte an das 
Thema an und stellte fest, dass in der 
vergangenen Legislaturperiode die 
Gleichstellung von Mann und Frau we-
nig im Blickpunkt stand.

Aktuell sehe sie eher ein „Weiterma-
chen“ denn neue Impulse. Es gelte 
jetzt, gemeinsam die Wege der frauen-
politischen Ziele für Gesellschaft und 
Wirtschaft konsequent weiter zu be-
schreiten.

Sie schloss ihre Rede mit dem positi-
ven Ausblick auf einen erneut stattfin-
denden Kongress „Digitale Zukunft“ 
und die Veranstaltung „Frauenwirt-
schaftstage 20182“.

Sarah Ulmer blickte auf die Etappen 
der geschichtlichen Entwicklung der 
Frauenrechte in Deutschland zurück. 
Hierbei löste die Jahreszahl 1977, seit 
der es Frauen in Deutschland erst mög-
lich wurde, ohne ihren Ehemann über 
eine Erwerbstätigkeit zu entschieden, 
ein lautes Raunen in der Zuhörerschaft 
aus.

Auch sie plädierte für die Wahl-
rechtsreform und zwar ohne „Wenn 
und Aber“. Ansonsten, so ihre Befürch-
tung, wird Baden-Württemberg auch 
weiterhin die „rote Laterne“ in Bezug 
auf den Frauenanteil im Landesparla-
ment (derzeit 24,5%) behalten. 

„Bei allem Erreichten – es gibt viel 
zu tun, packen wir es gemeinsam an“ 
schloss Sarah Ulmer ihre eindrucksvol-
len Grußworte. 

Der musikalische Beitrag für diesen 
Vormittag hätte passender nicht ausge-
wählt werden können. 

Vier Frauen – vier Stimme n! Sie 
nennen sich „A capella Chor – Wei-
berXXang“, kamen extra aus Ulm an-
gereist und demonstrierten, was Frau-
enstimmen können! 

Musik pur, ohne Instrumente. Und 
dennoch glaubte man ein Schlagzeug 
oder einen Bass zu hören. Weiber – was 
für ein Gesang! 

Mehr mit Frauenstimmen geht nicht! 
Mehr Mitbestimmung mit und für 

Frauen in jedem Fall! 

SENiORENSEmiNAR 
„VORBEREitUNG AUF DEN RUHEStAND“


